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BETREFF Ihre Anfrage - "Artikel 32 DSGVO - Dispositiv?" [#233632]

Sehr geehrter Herr Lindenberg,

ich beziehe mich auf Ihr Schreiben vom 23. November 2021.

Unter dem Link

https://www.datenschutzkonferenz-
online.de/media/dskb/20211124_TOP_7_Beschluss_Verzicht_auf_TOMs.pdf

finden Sie einen Beschluss der der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbe-
hörden des Bundes und der Länder vom 24. November 2021 zur Möglichkeit der Nichtan-
wendung technischer und organisatorischer Maßnahmen nach Art. 32 DSGVO auf aus-
drücklichen Wunsch betroffener Personen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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